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[Auszug] 

 

… 

 

§ 8 Absolute Schutzhindernisse 

 

(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 

ausgeschlossen, die sich nicht graphisch darstellen lassen. 

 

(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken, 

1. denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft 

fehlt, 

2. die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur 

Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des 

Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren 

oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger 

Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können, 

3. die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen 

Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen 

Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen 

üblich geworden sind, 
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4. die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die 

Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder 

Dienstleistungen zu täuschen, 

5. die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten 

verstoßen, 

6. die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen 

oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- 

oder weiteren Kommunalverbandes enthalten, 

7. die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten, die nach einer 

Bekanntmachung des Bundesministeriums der Justiz im Bundesgesetzblatt 

von der Eintragung als Marke ausgeschlossen sind, 

8. die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder 

Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen 

enthalten, die nach einer Bekanntmachung des Bundesministeriums der 

Justiz im Bundesgesetzblatt von der Eintragung als Marke ausgeschlossen 

sind, 

9. deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen 

Interesse untersagt werden kann, oder 

10. die bösgläubig angemeldet worden sind. 

 

(3) Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem 

Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die 

Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den 

beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat. 

 

(4) Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist auch anzuwenden, wenn die Marke die Nachahmung 

eines dort aufgeführten Zeichens enthält. Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist nicht 

anzuwenden, wenn der Anmelder befugt ist, in der Marke eines der dort 

aufgeführten Zeichen zu führen, selbst wenn es mit einem anderen der dort 

aufgeführten Zeichen verwechselt werden kann. Absatz 2 Nr. 7 ist ferner nicht 

anzuwenden, wenn die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke 

angemeldet worden ist, mit denen, für die das Prüf- oder Gewährzeichen 

eingeführt ist, weder identisch noch diesen ähnlich sind. Absatz 2 Nr. 8 ist 

ferner nicht anzuwenden, wenn die angemeldete Marke nicht geeignet ist, beim 

Publikum den unzutreffenden Eindruck einer Verbindung mit der internationalen 

zwischenstaatlichen Organisation hervorzurufen. 

 

 

§ 145 Bußgeldvorschriften 
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(1) Ordnungswidrig handelt, wer im geschäftlichen Verkehr widerrechtlich in 

identischer oder nachgeahmter Form 

1. ein Wappen, eine Flagge oder ein anderes staatliches Hoheitszeichen oder 

ein Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- 

oder weiteren Kommunalverbandes im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 6, 

2. ein amtliches Prüf- oder Gewährzeichen im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 7 oder 

3. ein Kennzeichen, ein Siegel oder eine Bezeichnung im Sinne des § 8 Abs. 2 

Nr. 8 

zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzt. 

 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 134 Abs. 3, auch in Verbindung mit Abs. 4, 

a) das Betreten von Geschäftsräumen, Grundstücken, 

Verkaufseinrichtungen oder Transportmitteln oder deren Besichtigung 

nicht gestattet, 

b) die zu besichtigenden Agrarerzeugnisse oder Lebensmittel nicht so 

darlegt, daß die Besichtigung ordnungsgemäß vorgenommen werden 

kann, 

c) die erforderliche Hilfe bei der Besichtigung nicht leistet, 

d) Proben nicht entnehmen läßt, 

e) geschäftliche Unterlagen nicht oder nicht vollständig vorlegt oder nicht 

prüfen läßt oder 

f) eine Auskunft nicht, nicht richtig oder nicht vollständig erteilt oder 

2. einer nach § 139 Abs. 1 erlassenen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, 

soweit sie für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift 

verweist. 

 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 mit einer Geldbuße 

bis zu zweitausendfünfhundert Euro und in den Fällen des Absatzes 2 mit einer 

Geldbuße bis zu zehntausend Euro geahndet werden. 

 

(4) In den Fällen des Absatzes 1 ist § 144 Abs. 4 entsprechend anzuwenden. 

 

(5) Verwaltungsbehörde im Sinn des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über 

Ordnungswidrigkeiten ist in den Fällen des Absatzes 1 das Bundesamt für 

Justiz. 


